


Stadt Nideggen 
Kreis Düren 

Bebauungsplan Nideggen N 10 1. Änderung: 

kg+(8) entspr Baugesetzbuch (BauGB) 

Der Planungs- und Bauausschuß der Stadt ~ i d e ~ ~ e n  
hat in seiner Sitzung am 19.09.1995 und 16.04.1996 
die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nideggen N 10 
beschlossen. 
Da die Grundzüge der Planung nicht verändert wer- 
den, soll eine vereinfachte Änderung des Bebauungs- 
planes entspr. $ 13(1) Baugesetzbuch durchgeführt 
werden. 

1. Beschreibung des Plangebietes: 

Es handelt sich um 2 Planbereiche: 

a) Bereich nördlich der "Konrad-Adenauer-Straße 

b) Bereich südlich der Konrad-Adenauer-Straße, 
ca 30 m tief. 

2. Grund der 1. Änderung: 

Zu 1.a) Durch die Änderung der öffentlichen 
Verkehrsflächen und der überbaubaren 
~läche&r~eben sich folgende Vorteile: 

- mögliche Entwässerung des Gebietes 
bei einer Kanalisation in Normal- 
tiefe und damit kostengünstiger 

- wirtschaftlichere Parzellierung der 
Baugrundstücke 

- Berücksichtigung der Erschließung 
und Verbindung der öffentlichen Ver- 
kehrsflächen mit dem angrenzenden 
Plangebiet des Bebauungsplanes 
Nideggen N 7 B: 

Zu 1.b) Die Änderung der überbaubaren Flächen 
berücksichtigt die veränderte Breite 
der Verkehrsfläche der Konrad-Adenauer- 
Straße nach deren Ausbau. 

3. Bebauungsplankonzept: 

Entsprechend der planerischen Vorgaben, Flächen- 
nutzungsplan und bisher rechtskräftiger Bebauungs- 
plan, sieht die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
als Gebietscharakter Allgemeines Wohngebiet (WA) 
vor. Dieser Gebietscharakter entspricht auch dem 
Bedarf. 



Ebenfalls aus dem rechtskräftigen Bebauungs- 
plan übernommen wurde die Festsetzung der 
Geschossigkeit. 

4. Belange des Landschafts- und Naturschutzes: 

Der Planbereich liegt nicht innerhalb eines 
Schutzgebietes. 
Der Nachweis von Eingriff und Ausgleich ent- 
fällt, da es sich um die Änderung eines rechts- 
kräftigen Bebauungsplanes handelt. 

5. Bodenordnende oder sonstige Maßnahmen, für 
die der Bebauungsplan die Rechtsgrundlage 
bildet : 

5.1 Sicherung des allgemeinen Vorkaufsrechtes 
für die Grundstücke, die für den Gemein- 
bedarf oder als Verkehrsflächen festgesetzt 
sind. ( $ 4  45 ff BauGB). 

5.2 Umlegung ( $ 4  45 ff BauGB) 
5.3 Enteignung ( $ 4  85 ff BauGB) 

6. Maßnahmen, die zur Verwirklichung des Bebauungs- 
planes alsbald getroffen werden sollen und die 
überschläglich ermittelten Kosten, die der Ge- 
meinde voraussichtlich entstehen und die vorge- 
sehene Finanzierung: 

. 6.1 Kanal und Hausanschlüsse ......... 310.000,5;. .DM 

6.2 Straßenbau 285.000 -- ........ :. .... DM 
6.3 Straßenbeleuchtung 15.000,-- .............. DM 
6.4 Insgemeinkosten(Planung, 

Bau- und Oberbauleitung, 
Unvorhergesenes) 95.000,-- .............. DM 

705.000,-- .............. DM 
Für den Straßenbau, einschl. Straßenentwässerung, 
Gehwege, Grünanlagen, Straßenbeleuchtung, erhebt 
die Stadt Nideggen Erschließungsbeiträge nach der 
BauGB-Satzung der Stadt Nideggen von den Anliegern 
in Höhe von 90% des umlagefähigen Erschließungs- 
aufwandes. 
Für die Kanalisation und für die Wasserversorgung 
durch den WZV-Gudersheim erhebt die Stadt Nideggen 
einmalige Beiträge nach KAG-Satzung.Die Kosten der 
Hausanschlüsse gehen zu Lasten der Grundeigentümer 

Bürgermeister 
(Hönscheid) 
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